
Staatlicher Geldsegen für die Kirche
Bis heute profitiert die katholische Kirche in Österreich finanziell von Regelungen aus der NS-
Zeit. Und hat das seltene Kunststück fertig gebracht, sich doppelt entschädigen zu lassen.

„Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen.“ Der Ausspruch des damaligen österreichischen Innenminis-
ters Oskar Helmer (SPÖ) über Entschädigungen für jüdische NS-Opfer galt jahrzehntelang. Nicht nur er war da-
für. Zahlreiche Opfer haben erst in den vergangenen Jahren symbolische Entschädigungen erhalten. Manche Er-
ben streiten bis heute über enteignete Kunstwerke. Auch für Zwangsarbeiter gab es erst nach dem Jahr 2000 Ent-
schädigungen. Der internationale Druck auf die schwarz-blaue Bundesregierung hatte Wirkung gezeigt.

Nur bei der katholischen Kirche zog man nicht sonderlich in die Länge.  Man musste auch nicht. Sie war be-
reits 1939 entschädigt worden, als die Nazis den so genannten Religionsfonds1 enteigneten. Aus ihm wurde bis da-
hin der Großteil der Personal- Bau und Erhaltungskosten der katholischen Kirche in Österreich bezahlt. Sofern 
nicht der Staat während Monarchie und I. Republik die Kirchen-Defizite ausglich. Das war auch Anfang der 30-er  
Jahre der Fall, als massive Sparprogramme Massenarbeitslosigkeit und Deflation nach sich zogen. Die Kirchenfi -
nanzierung stand nicht zur Disposition. Für den klerikalfaschistischen Ständestaat, dem es finanziell nicht besser 
ging, war ein Ende der Kirchenfinanzierung ohnehin kein Thema.

Staatlich reorganisiertes Kirchenvermögen

Die ständige finanzielle Staatsversorgung der Kirche wurzelte in den Reformen des Habsburger-Kaisers Josef II.  
Der ließ die so genannten kontemplativen Orden auflösen, die nichts nachweisbares für die Allgemeinheit leiste-
ten. Das waren Stifte und Klöster, die weder Schulen noch Krankenhäuser unterhielten sondern sich rein dem See-
lenheil ihrer Mönche und Nonnen widmeten. Die Besitztümer dieser Orden wurden nicht enteignet. Sie flossen 
gemeinsam mit älteren Stiftungen 1782 in den Religionsfonds ein, der die finanzielle Basis für die Kirche bildete.  
Eine Form der staatlichen Reorganisation von Kirchenvermögen. Katholischerseits werden die Josefinischen Re-
formen bis heute gerne als „Enteignung“ dargestellt, wie etwa die Kirchenbeitragsstelle der Diözese Graz-Seckau 
schreibt:  1785:  Kaiser Josef  II  enteignet zahlreiche Klöster und gründet einen Religionsfonds,  durch den die  
kirchlichen Einrichtungen finanziert werden.

In groben Zügen kann man den Fonds mit den deutschen Staatsleistungen vergleichen. Zahlte in Deutschland der  
Staat direkt für enteignete Bischofsvermögen, bestritt hier das staatlich reorganisierte Vermögen die laufenden 
Ausgaben. Wie in Deutschland richtete sich die Kirche nur allzugern in diesem finanziell gut ausgepolsterten Nest 
ein. Kritik, dass es auch eine finanzielle Abhängigkeit vom Staat gebe, wurde nicht groß laut. So mager war der  
Fonds auch wieder nicht bestückt, wie die Erzdiözese Wien schreibt: Bis 1939 war das System der Kirchenfinan-
zierung aus Religionsfonds und Staatsmitteln in Österreich maßgebend. Beiträge (Umlagen) wurden nicht benö-
tigt, weil der Staat aus seinem Budget das Defizit der röm. kath. Kirche deckte.2

Enteignung gegen Entschädigung

Die Frage wurde erst akut, als Österreich zur Ostmark wurde, aus einer Mischung aus Volksjubel und mehr oder  
weniger sanften Druck durch die einmarschierte Wehrmacht. Die Nazis brauchten Geld. Viel Geld. Die Goldreser-
ven  der  Nationalbank wurden  schnell  beschlagnahmt.  Auch der  Religionsfonds  mit  einem Geldreserven  und 
Grundstücken eignete sich als schnelle Finanzspritze, ähnlich wie in Deutschland. Ähnlich wie im „Alt-Reich“ er-
hielt die Kirche die Möglichkeit, sich über Zwangsbeiträge selbst zu finanzieren. Die Grundlage für den Kirchen -
beitrag fanden sich in der Gesetzgebung der k.u.k-Monarchie aus dem Jahr 1868. Das war eine sehr profitable  
Entschädigung, allerdings ohne so zu heißen. Hier wurde der Beitrag anders als in Deutschland nicht direkt vom 
Lohn abgezogen, die Kirche musste ihn im Zweifelsfall von einer bis heute sehr willfährigen Justiz eintreiben las -
sen. Aus Sicht des Klerus war die Sache eine ausgemachte Gemeinheit: Mit der Absicht, der Kirche in Österreich  
einen vernichtenden Schlag zu versetzen, empfahl Gauinspektor Hans Berner in einem Brief am 6. Dezember  
1938 dem damaligen Gauleiter von Wien, Josef Bürckel, die staatlichen Zuschüsse an die Kirche einzustellen und  
mit Gesetz ein Kirchensteuersystem zu schaffen, das eine Umlage unter den Pfarrmitgliedern vorsieht.

Dass die Regelungen etwas ungünstiger ausfielen als in Deutschland war eher der Tatsache geschuldet, dass sich  
die Kirche ganz besonders als Komplizin des austrofaschistischen Regimes hervorgetan hatte als einem ausge-
prägten Antikatholizismus der Nazi-Nomenklatura. Den gab es kaum, wie man in Deutschland sah. Die vereinzel-
ten Aktionen wie der HJ-Sturm auf das Erzbischöfliche Palais in Wien können eher als Abrechnungen mit den al -
ten Regime verstanden werden. Kardinal Theodor Innitzer galt trotz seines überschwänglichen Empfangs, den er 
den neuen Machthabern bereitet hatte, überzeugten Nationalsozialisten im Zweifelsfall doch eher als Heimwehr-
mann.

1 http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.r/r482698.htm 
2 http://www.kirchenbeitrag.at/rechtgeschichte/0/articles/2003/06/25/a2344/ 
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Die Nazis gehen, der Kirchenbeitrag bleibt

Nach 1945 wurde das System sicherheitshalber 1:1 beibehalten. Die Bemühungen, ein neues Gesetz zu erhalten,  
dürften sich trotz eines Entwurfs vom November 1945 in überschaubaren Grenzen bewegt haben. Das Geld floss 
ja. Bis heute finanziert sich die katholische Kirche vor allem über ein NS-Gesetz. Das dürfte allerdings nicht all -
zustreng ausgelegt werden. Theoretisch müssten nach diesem Gesetz die Diözesen ihre Budgetvoranschläge von 
der Regierung genehmigen lassen. Im Wesentlichen hat die katholische Kirche sogar das Recht, ihre Beiträge 
selbst festzulegen. Sie muss sie nur dem Kultusamt im Unterrichtsministerium melden. Dass der Kirchenbeitrag 
anstandslos als Gesetz der Republik betrachtet wurde, ist ein Hinweis, dass ihn die Politik nicht als ausgesproche-
nen Nazi-Anschlag auf die katholische Kirche sah. Gesetze, die einen eindeutig ideologischen Hintergrund hatten, 
waren automatisch aufgehoben.

Den letzten Versuch, ein eigenes österreichisches Gesetz zu beschließen, gab es 2009. Der erzkatholische BZÖ-
Abgeordnete Ewald Stadler3 () hatte den Antrag formuliert4.

Seltsamerweise mutiert die Nazi-Gemeinheit Kirchenbeitrag in der kircheneigenen Darstellung plötzlich zum Ga-
rant für die finanzielle Unabhängigkeit der Religionsgemeinschaft.  Die Rückkehr zur alten Kongrua war schon  
deswegen nicht möglich, weil die Religionsfonds nicht mehr bestanden und staatliche Zuschüsse aus dem Budget  
nicht zu erwarten waren. Außerdem war vor der finanziellen Abhängigkeit vom Staat dem funktionierenden Kir-
chenbeitragssystem der Vorzug zu geben, schreibt die Erzdiözese Wien.

Kirchliche Besitztümer, die das NS-Regime über den Religionsfonds hinaus enteignet hatte, wie das Stift Kloster-
neuburg, wurden großteils unmittelbar nach Kriegsende zurückgegeben.

Die zweite Entschädigung

Der Religionsfonds wurde 1945 zum Bedauern vieler Kleriker nicht wieder errichtet. Die Besatzungsmächte sa-
hen das als nicht sehr dringlich an, das Geld fehlte auch. Außerdem, so die Lesart vieler, war schon der Kirchen -
beitrag eine Entschädigung. Was den österreichischen Klerus nicht davon abhielt, intensives Lobbying zu betrei-
ben. 1960 hatte das Erfolg. Im so genannten Vermögensvertrag mit dem Vatikan5 verpflichtete sich die Republik, 
40 Prozent der jährlichen Erträge des Religionsfonds als Entschädigung zu leisten.

„Artikel II. Die Republik Österreich wird der Katholischen Kirche im Hinblick auf den Wegfall der Dotierung des 
Klerus aus der ehemaligen Kongrua-Gesetzgebung, im Hinblick auf den Wegfall der öffentlichen Patronate und 
Kirchenbaulasten, zur Abgeltung der Ansprüche, die von der Katholischen Kirche auf das Religionsfondsvermö-
gen erhoben werden, sowie in Anbetracht der Bestimmungen des Artikels VIII dieses Vertrages beginnend mit 
dem Jahr 1961 alljährlich folgende Leistungen erbringen:
a) einen Betrag von 50 Millionen Schilling,
b)  den  Gegenwert  der  jeweiligen  Bezüge  von 1250 Kirchenbediensteten  unter  Zugrundelegung  eines  Durch-
schnittsbezuges; als solcher wird der jeweilige Gehalt eines Bundesbeamten der Verwendungsgruppe A, Dienst-
klasse IV, 4. Gehaltsstufe, zuzüglich Sonderzahlungen und Teuerungszuschlägen angenommen.“

Der Betrag macht heute in Summe jährlich 40 Millionen Euro jährlich aus. Kolportiert wird meist nur der valori-
sierte Fix-Betrag, der zuletzt 17 Millionen Euro ausmachte. Dass sich der Rest an Beamtengehältern orientiert, ist  
eine Parallele zu den deutschen Staatsleistungen.

Mehr als 6.000 Hektar Grund für die Kirche

Der Vertrag sieht weitere Leistungen vor.

„Artikel IV: (…) 1. Vermögen, das von einer kirchlichen Einrichtung aus welchem Titel immer am 13. März 1938 
oder am 1.September 1959 benützt wurde, wie Kirchen, Pfarrhöfe oder Klostergebäude samt den dazugehörigen 
mit diesen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Grundstücken, Dotationsgüter und ähnliches, geht in 
das Eigentum der Katholischen Kirche über.

2. Zum Zweck der Erhaltung des in Ziffer 1 angeführten Vermögens erhält die Katholische Kirche forstlich ge-
nutzte produktive Liegenschaften mittlerer Art und Güte im Ausmaß von rund 5600 ha, welche von den österrei -
chischen Bundesforsten derzeit für die Religionsfonds-Treuhandstelle verwaltet werden.

Artikel V: 1) Die Republik Österreich überträgt in das Eigentum der Erzdiözese Salzburg oder in das Eigentum ei -
ner vom Ordinarius der Erzdiözese Salzburg binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages namhaft zu 
machenden  juristischen  Personen die  Liegenschaften  Einlagezahl  174,  183,  188,  209,  228,  236 und 477 des 
Grundbuches der Stadt Salzburg, Innere Stadt, sowie die Liegenschaft Einlagezahl 1772 des Grundbuches Aigen 
des Gerichtsbezirkes Salzburg.

3 http://hpd.de/node/11597 
4 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_00465/imfname_150763.pdf 
5 http://www.verfassungen.de/at/konkordat60.htm 
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(2) Der Erzbischöfliche Stuhl Salzburg erhält ferner aus dem Vermögen der Religionsfonds-Treuhandstelle in das 
Eigentum rund 560 ha forstlich genutzte produktive Liegenschaften mittlerer Art und Güte.“

Ausdrücklich halten die Vertragsparteien in Artikel I, Ziffer 4 fest: „Die Kirchenbeiträge werden weiter eingeho-
ben; über ihre Erträgnisse kann die Katholische Kirche frei verfügen.“

Was die Vermutung nahelegt, dass man 1960 eine Verbindung zwischen enteignetem Religionsfonds und Kir-
chenbeitrag sah. Die katholische Kirche bestreitet das bis heute vehement. Gleichzeitig mit dem Kirchenbeitrags-
gesetz beschlagnahmten die Nationalsozialisten die Religionsfonds ohne Entschädigung für die Kirche, schreibt 
die Erzdiözese Wien auf ihrer Homepage. Die Pfarrer Tullnerbach in Niederösterreich interpretiert es so: Die ka-
tholische, die evangelischen Kirchen A.B. und H.B, sowie die altkatholische Kirche bekamen „das Recht“, von  
den Gläubigen einen Beitrag einzuheben und dafür gingen die Religionsfonds in staatliches Eigentum über (ohne  
Entschädigung, versteht sich).6

Geld stinkt nicht

Die Behauptungen werden ungeachtet  der Tatsache erhoben, dass der Kirchenbeitrag  der katholischen 
Kirche seit 1939 mehr Geld eingebracht hat als es der Religionsfonds je hätte. Knapp 400 Millionen Euro lu-
kriert die Kirche jährlich aus dem Kirchenbeitrag. 17 Millionen Euro sind es an Entschädigungszahlungen für den 
Religionsfonds. Legt man die Formel zugrunde, dass die Zahlungen 40 Prozent des jährlichen Fonds-Ertrag ge -
messen am Jahr 1939 ausmachen, wird die Diskrepanz sehr schnell deutlich. Selbst wenn man davon ausgeht, dass 
die bloße Inflationsanpassung die Erträge nicht so schnell steigen lässt, wie es sie es möglicherweise in einem gut 
geleiteten Fonds täten. Dafür, dass der Kirchenbeitrag nach kirchlicher Darstellung eine antikatholische Gemein-
heit war, lebt man erstaunlich gut mit ihm. Mit der zusätzlichen Entschädigung aus dem Vermögensvertrag sowie-
so. Was die Kirche bis heute nicht daran hindert, sich als Nazi-Opfer darzustellen. Geld stinkt nicht. Und die  
Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.

Die hier geschilderten staatlichen Leistungen sind nur ein Teil dessen, was die Republik Österreich jährlich an  
Subventionen und Steuerbefreiungen leistet. Insgesamt dürften die staatlichen Leistungen 1 bis 2 Milliarden Euro 
ausmachen. 

Christoph Baumgarten

6 http://www.pfarre-tullnerbach.net/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=70 
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